
A l l g e m e i n e  R e i s e b e d i n g u n g e n   
 

P r ä a m b e l  
 

Die folgenden Allgemeinen Reisebedingungen regeln das vertragliche Verhältnis zwischen TS Tou-
ristik Service e.K., Am Hofacker 15, 63840 Hausen im Spessart (im Folgenden Verwender genannt) 
und dem Reisenden, in der jeweiligen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Fassung.  

 
1. Abschluss des Vertrages 
1.1 Mit der verbindlichen Anmeldung, die mündlich, telefonisch, über das Online-Buchungsformular 

oder schriftlich auf dem vorgedruckten Anmeldeformular oder formlos schriftlich erfolgen kann, bie-
tet der Reisende dem Verwender den Abschluss eines Vertrages verbindlich an. Besondere Wünsche 
und mündliche Nebenabreden haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vom Verwender bestä-
tigt werden. Der Vertrag kommt mit der ausdrücklichen, schriftlichen, Annahme durch den Verwen-
der zustande. Dies erfolgt durch die Reisebestätigung, die dem Reisenden nach der verbindlichen 
Anmeldung zugeht. 

1.2 Die Anmeldung des Reisenden erfolgt auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, 
für deren Vertragsverpflichtungen der Reisende wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, so-
fern er ein entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
übernommen hat. 

1.3 Sollte der Inhalt unserer Reisebestätigung von der Anmeldung abweichen, so liegt ein neues Angebot 
vom Verwender vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Maßgebend hierfür ist der 
Poststempel. Der Vertrag kommt auf Grundlage des neuen Angebotes zustande, wenn der Reisende 
innerhalb der Frist dem Verwender dies durch schlüssige Erklärung (Zahlung der Anzahlung oder 
sonstiges konkludentes Handeln) kenntlich macht. 

1.4 Bei ausdrücklich und eindeutig im Prospekt, den Reiseunterlagen und in den sonstigen Erklärungen 
als vermittelt bezeichneten Fremdleistungen ist der Verwender lediglich Reisevermittler. Für den 
Vertragsschluss gelten die Bestimmungen der Ziffer 1. sinngemäß. 

1.5 Der Empfänger der Reisebestätigung und der Reisedokumente ist verpflichtet, seine empfangenen 
Unterlagen umgehend auf die Richtigkeit der Ausstellung (Name, Reisedaten, Reiseziel, etc.) zu ü-
berprüfen und bei fehlerhafter Ausstellung sofort zu reklamieren. 

 
2. Zahlung des Reisepreises 
2.1 Bei Vertragsschluss ist eine Anzahlung von 10% des Reisepreises zu leisten. Diese ist binnen 7 Tagen 

nach Zugang der Reisebestätigung zu bezahlen. Mit der Reisebestätigung erhält der Reisende den Si-
cherungsschein gemäß § 651k Abs. 3 BGB. Sollte die genannte Anzahlung nicht erfolgen, so ist 
Verwender nicht mehr an den Vertrag gebunden. 

2.2 Die Restzahlung ist 28 Tage vor Reiseantritt unaufgefordert zu begleichen. Bei Reisen mit einer Min-
destteilnehmerzahl nach Ziff. 9.3 allerdings frühestens zwei Wochen vor Reisebeginn, sofern nicht 
durch den Verwender vorher bestätigt wird, dass die Mindestteilnehmerzahl erreicht ist und die Reise 
in jedem Falle stattfindet. 

2.3 Die Reisepapiere werden 14 Tage vor Reisebeginn nach Erhalt des Reisepreises erstellt. Sollte kein 
Zahlungseingang bis 14 Tage vor Reisebeginn erfolgt sein, behält sich Verwender vor, diese gegen 
Nachnahme an den Reisenden zu übersenden.  

2.4 Rücktritts- und Umbuchungsgebühren sind sofort zur Zahlung fällig. 
2.5 Die Verpflichtung zur Aushändigung eines Sicherungsscheines besteht nicht, wenn die Reise nicht 

länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung einschließt und der Reisepreis 75 Euro nicht über-
steigt. 
 

3. Leistungen 
3.1 Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung in der Rei-

sebestätigung sowie aus unserem jeweils gültigen Prospekt. Nebenabreden, die den Umfang der ver-
traglichen Leistungen verändern, bedürfen einer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung vom Ver-
wender. 

3.2 Der Verwender behält sich jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht 
vorhersehbaren Gründen vor Vertragsschluss eine konkrete Änderung der Prospekt- und Preisanga-
ben zu erklären, über die der Reisende vor Buchung selbstverständlich informiert wird. 

3.3 Die Preise beinhalten keine Bedienungsentgelte, Eintrittsgelder, Getränke, Kurtaxe o.ä. Diese 
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      sind vom Reisenden direkt vor Ort zu entrichten, es sei denn, es wird in der Bestätigung 
      ausdrücklich darauf hingewiesen. 
3.4 Zusätzliche Zusicherungen, Nebenabreden, besondere Vereinbarungen oder vereinbarte Sonderwün-

sche des Reisenden sollen in die Reiseanmeldung und insbesondere in die Reisebestätigung aufge-
nommen werden. Auf Ziffer 1.a) dieser Bedingungen wird Bezug genommen. 

 
4.  Preisänderungen 
4.1 Der Reiseveranstalter kann vier Monate nach Vertragsschluss Preiserhöhungen bis zu 5 % des Ge-

samtreisepreises verlangen, wenn nachweisbar und erst nach Vertragsabschluss konkret eintretend 
einer Erhöhung der Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder 
Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse 
Rechnung getragen wird. Auf den genannten Umständen beruhende Preiserhöhungen sind nur inso-
weit zulässig, wie sich die Erhöhung ausgehend vom Beförderungs-, Abgaben- und Wechselkursan-
teil konkret berechnet auf den Reisepreis auswirkt. 

4.2 Eine Preiserhöhung kann nur bis zum 21. Tag vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt werden. 
Eine nach Ziffer 4.1 zulässige Preisänderung hat der Verwender dem Reisenden unverzüglich nach 
Kenntnis vom Preiserhöhungsgrund zu erklären. 

4.3 Bei Preiserhöhungen nach Vertragsschluss um mehr als 5% des Gesamtreisepreises kann der Rei-
sende kostenlos zurücktreten oder stattdessen die Teilnahme an einer anderen mindestens gleichwer-
tigen Reise verlangen, wenn der Verwender in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für 
den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Diese Rechte hat der Reisende unverzüglich nach 
Kenntniserlangung der ihn dazu berechtigenden Gründe gegenüber dem Verwender geltend zu ma-
chen. 

4.4 Die Rechte nach Ziffer 4.3 hat der Reisende unverzüglich nach der Erklärung des Verwenders die-
sem gegenüber geltend zu machen. 

 
5.    Leistungsänderungen 
5.1 Änderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen vom vereinbarten Inhalt des Reisevertra-

ges, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und vom Verwender nicht wider Treu und Glau-
ben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht er-
heblich sind, dem Reisenden zumutbar sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht be-
einträchtigen. 

5.2 Eine zulässige Änderung einer wesentlichen Reiseleistung hat der Verwender dem Reisenden unver-
züglich nach Kenntnis vom Änderungsgrund zu erklären. 

5.3 Im Fall der erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung kann der Reisende vom Vertrag 
zurücktreten oder stattdessen die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise ver-
langen, wenn der Verwender in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden 
aus seinem Angebot anzubieten. Diese Rechte hat der Reisende unverzüglich nach Kenntniserlan-
gung der ihn dazu berechtigenden Gründe gegenüber dem Verwender geltend zu machen.  

5.4  Eventuelle Gewährleistungsansprüche des Reisenden bleiben unberührt, soweit die geänderten Leis-
tungen mit Mängeln behaftet sind. 
 

6. Rücktritt und Umbuchung durch den Reisenden, Ersatzpersonen 
6.1 Der Reisende hat die Möglichkeit vor Reisebeginn vom Vertrag zurückzutreten. Die Erklärung ist 

schriftlich an den Verwender mit Rücksendung aller erhaltener Reiseunterlagen abzugeben. Maßge-
bend ist der Zugang beim Verwender.  

6.2 Tritt der Reisende vom Vertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so werden vom Verwender 
folgende Stornogebühren berechnet. Die Stornogebühren sind jeweils in Prozent vom Reisepreis und 
in € angegeben: Bis 56 Tage vor Anreise 20%, bis 28 Tage vor Anreise 30%, bis 15 Tage vor Anreise 
50%, bis 7 Tage vor Anreise 60%, bis 2 Tage vor Anreise 70%, zum 1. Tag vor Anreise sowie bei 
Nichtantritt der Reise 85%. Dem Reisenden bleibt es unbenommen, den Gegenbeweis zu führen, dass 
dem Verwender kein Schaden oder nur einen geringerer als in der Pauschale geltend gemachten Hö-
he, entstanden ist. Bei der Buchung von Schiffstouren oder Fluss-Kreuzfahrten gilt folgende Storno-
Staffel: Bis 84 Tage vor Anreise 20%,  Bis 42 Tage vor Anreise 30%, bis 28 Tage vor Anreise 60%, 
bis 4 Tage vor Anreise 80%, bis 3 Tage vor Anreise sowie bei Nichtantritt der Reise 90%. Dem Rei-
senden bleibt es auch in diesen Fällen unbenommen, den Gegenbeweis zu führen, dass dem Verwen-
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der kein Schaden oder nur einen geringerer als in der Pauschale geltend gemachten Höhe, 
entstanden ist.  

6.3 Im Falle einer Änderung des Reisetermins oder einer sonst gebuchten Leistung durch den Reisenden, 
ist der Verwender berechtigt bis 56 Tage vor Anreise 25,00 € pro Umbuchung zu berechnen. Die 
Umbuchung kann jedoch nur erfolgen sofern diese für den Verwender zumutbar ist und vom Ver-
wender ausdrücklich akzeptiert wurde. Spätere Umbuchungen können, sofern überhaupt möglich, nur 
nach Rücktritt vom Reisevertrag unter Beachtung der Stornogebühren mit gleichzeitiger Neuanmel-
dung vorgenommen werden. Umbuchungen sind schriftlich vorzunehmen. 

6.4 Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und 
Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt und an der Reise teilnimmt. Die hierfür entstehenden Mehr-
kosten betragen in der Regel 25,00 € und gehen zu Lasten des Reisenden. Der Reisende hat den Ver-
wender von der Ersatzperson umgehend schriftlich zu informieren. Der Verwender kann der Teil-
nahme des Dritten widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder 
seine Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Der Rei-
sende und der Dritte haften dem Verwender als Gesamtschuldner für den Reisepreis. Der Reisende 
und der Dritte haften dem Verwender ebenfalls als Gesamtschuldner für die durch die Teilnahme des 
Dritten entstehenden Mehrkosten. 

 
7.   Versicherung 

Der Verwender empfiehlt, eine Reiserücktrittskosten-Versicherung bzw. ein Versicherungspaket 
(Reisegepäck-, Reiseunfall-, Reiserücktritt-, Reisekrankenversicherung und Reisehaftpflichtversiche-
rung) abzuschließen. Die Kosten hierfür sind im Reisepreis nicht eingeschlossen.  

 
8.   Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
8.1 Wird die Reise infolge eines Umstandes abgebrochen, der in der Sphäre des Reisenden liegt (z.B. 

Krankheit), so ist der Verwender verpflichtet, bei den Leistungsträgern die Erstattung ersparter Auf-
wendungen, sowie erzielter Erlöse aus der Verwertung der nicht in Anspruch genommener Leistun-
gen zu erreichen. Das gilt nicht, wenn völlig unerhebliche Leistungen betroffen sind oder wenn einer 
Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. 

8.2 Sollten Reiseteilnehmer andere Leistungen als die gebuchten in Anspruch nehmen (wie zum Beispiel 
Unterkunft, Verpflegung, Beförderung) oder auf die Leistungen ganz oder teilweise verzichten, so er-
folgt keine Rückerstattung. Sollten dadurch Mehrkosten entstehen, so hat diese der Reisende zu tra-
gen. 

 
9. Rücktritt und Kündigung durch Verwender, Mindestteilnehmerzahl 
Der Verwender kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise, sowie während der Reise den Reisevertrag 
kündigen: 
9.1 Wenn der Verwender vor Reisebeginn Kenntnis von wichtigen, in der Person des Reisenden liegen-

den Gründen erfährt, die eine Störung der Reise befürchten lassen, erhält. Hier finden die unter Ziffer 
6. genannten Bestimmungen Anwendung. 

9.2 Wenn der Reisende sich vertragswidrig verhält oder ungeachtet einer Mahnung sich weiterhin ver-
tragswidrig verhält. Dies gilt auch, wenn der Reisende den Anforderungen einer Reise körperlich o-
der gesundheitlich nicht genügt.  

9.3  Ist in der Beschreibung der Reise (Prospekt/Katalog) ausdrücklich und in der Reisebestätigung auf 
eine bestimmte Mindestteilnehmerzahl und die Rücktrittserklärungsfrist (spätestens bis zwei Wochen 
vor Reisebeginn) hingewiesen, so kann der Verwender erklären, dass die Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht und die Reise nicht durchgeführt wird. 
Der Verwender wird dem Reisenden die Erklärung unverzüglich nach Kenntnis der nicht erreichten 
Teilnehmerzahl, spätestens bis zwei Wochen vor Reisebeginn, zugehen lassen. 
Der Reisende kann die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, 
wenn der Verwender in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem 
Angebot anzubieten. Dieses Recht hat der Reisende unverzüglich nach Zugang der Erklärung durch 
den Verwender diesem gegenüber geltend zu machen. Macht der Reisende nicht von diesem Recht 
Gebrauch, so ist der vom Reisenden gezahlte Betrag unverzüglich zurückzuerstatten. 
In den Fällen von Ziffer 9.2 behält der Verwender den Anspruch auf den Reisepreis. Eventuell er-
sparte Aufwendungen bzw. Gutschriften der Leistungsträger werden angerechnet. 
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10. Kündigung infolge höherer Gewalt  
10.1 Fälle höherer Gewalt im Sinne der Regelung des § 651 j BGB berechtigen beide Teile zur Kündi-

gung des Reisevertrages. 
10.2 Im Fall der Kündigung kann der Verwender für erbrachte oder noch zu erbringende Reiseleistungen 

eine nach § 638 Abs. 3 BGB zu bemessende Entschädigung verlangen. 
10.3 Der Verwender ist im Kündigungsfall zur Rückbeförderung verpflichtet, falls der Vertrag die Beför-

derung mit umfasst. In jedem Fall hat er die zur Vertragsaufhebung erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen. 

10.4 Die Mehrkosten der Rückbeförderung tragen die Parteien je zur Hälfte, die übrigen Mehrkosten hat 
der Reisende zu tragen. 

 
11. Haftung 
11.1 Die Haftung des Verwenders für die vereinbarten Reiseleistungen richtet sich nach den gesetzlichen 

Vorschriften. 
11.2 Die vertragliche Haftung des Verwenders für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den 3-

fachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeige-
führt wurde oder allein darauf beruht, dass für den Schaden allein ein vom Verwender eingesetzter 
Leistungsträger verantwortlich ist. Die Haftungshöchstsumme gilt je Reisendem und Reise. 

11.3 Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende Reiseleistung internationale Überein-
kommen oder auf diesen beruhende gesetzliche Bestimmungen, nach denen ein Anspruch auf Scha-
densersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden 
kann, so kann sich der Verwender gegenüber dem Reisenden auf diese Übereinkommen und die dar-
auf beruhenden gesetzlichen Bestimmungen berufen. 

11.4 Für Schadenersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit des Verwenders, oder dessen Erfüllungsgehilfen beruhen, und keine Körperschäden sind, wird 
die Haftung auf den 3-fachen Reisepreis beschränkt. Bis zur Summe von maximal 4.100,00 € haftet 
der Verwender in diesen Fällen unbeschränkt. Die Haftungshöchstsumme gilt je Reisendem und Rei-
se. 

11.5 Sollte der Verwender im Rahmen einer Reise, oder zusätzlich zu dieser, eine Beförderung im Li-
nienverkehr erbringen, so werden Fremdleistungen erbracht, für die keine Haftung übernommen 
wird. Das gleiche gilt, falls der Verwender weitere Leistungen vermittelt, die nicht vertraglich im 
Reisepreis eingeschlossen sind oder ausdrücklich als Fremdleistungen aus der Reisebestätigung her-
vorgehen. 

11.6 Tritt der Verwender lediglich als Reisevermittler im Sinne der Ziffer 1.4 auf,  ist die Haftung – außer 
bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit – als Vermittler ausgeschlossen, soweit nicht 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, oder Hauptpflichten aus dem Reisevermittlervertrag be-
troffen sind. Der Verwender haftet insofern grundsätzlich nur für die Vermittlung, nicht jedoch für 
die vermittelten Leistungen selbst. 

 
12.  Störung durch den Reisenden 
Der Verwender kann den Reisevertrag fristlos kündigen, wenn der Reisende trotz Abmahnung erheblich 
weiter stört, so dass seine weitere Teilnahme für den Verwender und/oder die Reiseteilnehmer nicht mehr 
zumutbar ist. Dies gilt auch, wenn der Reisende sich nicht an sachlich begründete Hinweise hält. Dem 
Verwender steht in diesem Fall der Reisepreis weiter zu, soweit sich nicht ersparte Aufwendungen und 
Vorteile aus einer anderweitigen Verwertung der Reiseleistung(en) ergeben. Schadensersatzansprüche 
bleiben im Übrigen unberührt. 
 
13.  Gewährleistung und Abhilfe 
13.1 Sind die Reiseleistungen nicht vertragsgemäß, so kann der Reisende Abhilfe verlangen, sofern diese 

nicht einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Die Abhilfe besteht in der Beseitigung des Rei-
semangels bzw. einer gleichwertigen Ersatzleistung. 

13.2 Der Reisende kann die Herabsetzung des Reisepreises nach § 638 Abs. 3 BGB verlangen, wenn er 
den oder die Reisemängel beim Reiseleiter, oder falls dieser nicht erreichbar ist, beim Verwender di-
rekt anzeigt, soweit nicht erhebliche Schwierigkeiten die Mängelanzeige gegenüber dem Verwender 
unzumutbar machen. Die Telefon- und Telefaxnummern ergeben sich aus den Reiseunterlagen. Un-
terlässt der Reisende schuldhaft die Mängelanzeige, so stehen ihm keine Ansprüche auf Herabset-
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zung des Reisepreises zu. Hat der Reisende mehr als die geminderte Vergütung gezahlt, so ist 
der Mehrbetrag vom Verwender zu erstatten.  

13.3 Ist die Reise mangelhaft und leistet der Verwender nicht innerhalb der vom Reisenden bestimmten 
angemessenen Frist Abhilfe, so kann der Reisende auch selbst Abhilfe schaffen und den Ersatz der 
erforderlichen Aufwendungen verlangen. Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Verwender 
die Abhilfe verweigert oder ein besonderes Interesse des Reisenden die sofortige Selbsthilfe recht-
fertigt.  

13.4 Wird die Reise durch einen Mangel erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisende eine angemessene 
Frist zur Abhilfe setzen. Verstreicht die Frist nutzlos, kann der Reisende den Reisevertrag kündigen. 
Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn die Abhilfe unmöglich ist, verweigert wird oder die sofortige 
Kündigung durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt ist. Das gilt entsprechend, 
wenn dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem und für den Verwender er-
kennbarem Grund nicht zuzumuten ist. 

13.5 Bei berechtigter Kündigung kann der Verwender für erbrachte oder zur Beendigung der Reise noch 
zu erbringende Reiseleistungen eine Entschädigung verlangen. Für deren Berechnung sind der Wert 
der erbrachten Reiseleistungen sowie der Gesamtpreis und der Wert der vertraglich vereinbarten 
Reiseleistungen maßgeblich (vgl. § 638 Abs. 3 BGB). Das gilt nicht, sofern die erbrachten oder zu 
erbringenden Reiseleistungen für den Reisenden kein Interesse haben. Der Verwender hat die erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen, die infolge der Vertragsaufhebung notwendig sind. Ist die Rückbe-
förderung vom Reisevertrag mit umfasst, so hat der Verwender auch für diese zu sorgen und die 
Mehrkosten zu tragen. 

13.6 Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz wegen Nichter-
füllung verlangen, es sei denn, der Mangel beruht auf einem Umstand, den der Verwender nicht zu 
vertreten hat. 

 
14.  Mitwirkungspflicht 
Der Reisende ist verpflichtet, die ihm zumutbaren Schritte zu unternehmen, um eventuelle Schäden ge-
ring zu halten oder zu vermeiden. Auf die Ziffern 12. und Ziffer 13. wird Bezug genommen. 
 
15.   Verjährung / Geltendmachung der Ansprüche 
15.1 Ansprüche nach den §§ 651 c bis 651 f BGB hat der Reisende innerhalb eines Monats nach der ver-

traglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem Verwender geltend zu machen. Nach 
Ablauf dieser Frist können Ansprüche nur geltend gemacht werden, wenn der Reisende die genannte 
Frist ohne eigenes Verschulden nicht einhalten konnte. 

15.2 Ansprüche des Reisenden im Sinne der Ziffer 15.1 verjähren grundsätzlich in einem Jahr nach dem 
vertraglich vorgesehenen Reiseende. Bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
sowie bei grobem Verschulden des Reiseveranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen, verjähren die 
in Ziffer 15.1 betroffenen Ansprüche in zwei Jahren. 

 
16.  Eigentumsvorbehalt, Gewerbliche Schutzrechte 
16.1 Das vom Verwender bereitgestellte Equipment bleibt in dessen Eigentum. An den in den ausgehän-

digten Unterlagen enthaltenen konzeptionellen Planungen und Ausarbeitungen, sowie Texten und 
Grafiken hat der Verwender die Urheberrechte bzw. die alleinigen und ausschließlichen Nutzungs-
rechte. Die Unterlagen dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung des Verwenders weder vervielfältigt, 
verbreitet oder öffentlich zugänglich gemacht werden. Im Falle der Nichterteilung eines Auftrages, 
der Vertragskündigung oder des Rücktritts sind diese Unterlagen unverzüglich an den Verwender 
zurückzugeben.  

16.2 Die Bedingungen von Ziffer 16.1 finden insbesondere Anwendung bei individuell erarbeite 
        ten  Reisen, Gruppenfahrten und Incentives. 
 
17.  Pass-, Visa- und gesundheitspolizeiliche Formalitäten 
17.1 Der Verwender weist auf Pass-, Visumerfordernisse einschließlich der Fristen zur Erlangung dieser 

Dokumente und gesundheitspolizeiliche Formalitäten in dem von ihm herausgegebenen und dem 
Reisenden zur Verfügung gestellten Prospekt oder durch Unterrichtung vor der Buchung einschließ-
lich zwischenzeitlicher Änderungen insbesondere vor Vertragsschluss und vor Reisebeginn hin, die 
für das jeweilige Reiseland für deutsche Staatsbürger ohne Besonderheiten wie Doppelstaatsbürger-
schaft etc. gelten. 
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17.2 Bei pflichtgemäßer Erfüllung der Informationspflicht durch den Verwender hat der 

Reisende die Voraussetzungen für die Reise zu schaffen, sofern sich nicht der Verwender ausdrück-
lich zur Beschaffung der Visa oder Bescheinigungen etc. verpflichtet hat. 

17.3 Entstehen z.B. infolge fehlender persönlicher Voraussetzungen für die Reise Schwierigkeiten, die 
allein auf das Verhalten des Reisenden zurückzuführen sind (z.B. keine Beschaffung des erforderli-
chen Visums), so kann der Reisende nicht kostenfrei zurücktreten oder einzelne Reiseleistungen fol-
genlos in Anspruch nehmen. Insofern gelten die Ziffern 6. (Rücktritt des Reisenden) und Ziffer 8. 
(Reiseabbruch) entsprechend. 

 
18. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesam-
ten Reisevertrages zur Folge. 
  
19. Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Verpflichtungen der Parteien aus dem Vertrag ist, soweit  
gesetzlich zulässig, der Sitz des Verwenders. 

 
20. Sonstiges 
20.1 Für die Rechtsbeziehungen der Parteien gilt deutsches Recht. 
20.2 Sollten Angaben zu körperlichen Anforderungen bei Reisen gemacht werden, so erfolgt dies ohne 

jegliche Gewähr. Da dies nur subjektive Einschätzungen sind und jeder Reisende nur selbst, oder 
durch seinen Arzt, die eigene Gesundheit sowie die Anforderungen einer Reise beurteilen kann. 
Nicht zuletzt können auch ungünstige Witterungsverhältnisse einwirken.  

20.3 Alle Angaben im Prospekt vom Verwender entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Durch Er-
scheinen eines neuen Prospektes werden alle Angaben in vorhergehenden Prospekten ungültig.  

20.4 Sollte Infomaterial von anderen Leistungsträgern, Behörden, etc. durch den Verwender versandt 
werden, so übernimmt der Verwender für die dortigen Angaben keine Haftung. 

20.5 Im Rahmen des Vertragsverhältnisses angegebene personenbezogene Daten werden elektronisch 
gespeichert und im Rahmen des gesetzlich zulässigen verwendet. 

20.6 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechen dem Stand vom 15.11.2011 und gelten für alle 
Reiseverträge zwischen dem Reisenden und dem Verwender. 

 
 
 
H a u s e n  i m  S p e s s a r t ,  d e n      1 5 . 1 1 . 2 0 1 1  
 
 
 
 
 


